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Arbeitsbereich
Arbeitsplatz
Tätigkeit

Gefahrstoffbezeichnung

FLÜSSIGENTKALKER 
5003 & 5018

Gefahren für Mensch und Umwelt
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
Augenschutz: Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
Handschutz: geeignete Schutzhandschuhe
Atemschutz: bei sachgemäßer Verwendung nicht erforderlich
Sonstige Hinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt
konsultieren.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Vor und nach jeder Arbeit mit dem Produkt, Hände waschen und Hautschutz nicht
vergessen.

Verhalten im Gefahrfall
Im Falle einer Brandbekämpfung betriebliche Anweisungen genau einhalten.
Benetzte/verunreinigte Kleidung sofort wechseln und evtl. kontaminierte Hautstellen
gründlich mit Wasser spülen.
Benetzte/verunreinigte Flächen und Gegenstände sofort mit viel Wasser reinigen. Mit
flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (Sand, Kieselgur, Universalbinder,
Sägemehl).
Bei Schadensbeseitigung persönliche Schutzausrüstung tragen.
Produkt nicht in größeren Mengen in das Ab- bzw. Grundwasser gelangen lassen.

Erste Hilfe
Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter
fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.
Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen.
Nach Verschlucken: Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren.

Sachgerechte Entsorgung
Verschüttete Flüssigkeit mit Universalbinder aufsaugen und ebenso wie Abfälle in
verschlossenen Gefäßen der zuständigen Stelle zur Entsorgung übergeben. Kleine
Mengen dürfen mit Wasser verdünnt in die Kanalisation gelangen.


